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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

VON FORUM SECONDHAND 
 

Mit Abgabe der Kommissionsware erkennt jede Auftraggeberin die  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 

 
1. Wir nehmen ausgewählte Damenbekleidung und Accessoires nur in Kommission.  
      Wir kaufen nicht an! 
 
2. Warenannahmen währen der allgemeinen Ladenöffnungszeiten (siehe Home-

page) oder nach Vereinbarung! Bei allgemeinen Fragen kontaktieren Sie uns bitte 
per Telefon (033 222 60 61) 

 
3. Die Auswahl der Kleidung liegt in unserem Ermessen. Eine Abnahmeverpflich-

tung unsererseits besteht nicht. Die uns angebotene Ware muss saisongerecht 
und in einwandfreiem Zustand sein, d.h. gewaschen, gereinigt, gebügelt ohne Fle-
cken und Löcher, etc. Bitte kontrollieren Sie selbst sehr sorgfältig Ihre angebotene 
Ware. Sollten wir bei der Auszeichnung, Verschmutzungen oder Beschädigungen 
entdecken, wird die Ware ausgesondert und nicht zum Verkauf angeboten. 

 
4. Den Verkaufspreis bestimmt die Auftraggeberin in Absprache mit Forum Second-

hand oder sie überlässt uns (Forum Secondhand) die Preisgestaltung nach unse-
rem Ermessen. Nachforderungen sind nicht möglich. 

 
5. Die Auftraggeberin erklärt sich mit der Abgabe der Ware einverstanden, dass im 

Verlauf der Auftragsdauer eine Preisreduzierung nach unserem Ermessen erfolgen 
darf, insbesondere in den Monaten August und Februar während des Saisonaus-
verkaufs. 

 
6. Die Dauer des regulären Auftrages beträgt drei Monate. Sie kann aber mit Abspra-

che geändert werden, z.B. Saisonende. Vor Abholung Ihrer in diesem Zeitraum 
nicht verkauften Ware bitten wir um Vereinbarung eines Termins. Sollten Sie sich 
jedoch innert 10 Tagen nach Auftragsende nicht melden, so erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass die restliche Ware in unser Eigentum übergeht und einem ge-
meinnützigen Zweck gespendet wird. Ein Vergütungs- oder Ersatzanspruch durch 
die Auftraggeberin entsteht hieraus nicht! 

 
7. Die Auftraggeberin erhält bis zum 31. August 2026 50%, und ab 1. September 2026 

40% des erzielten Verkaufspreises. Der zustehende Betrag für die Auftraggeberin 
wird ihr nach Ablauf der Auftragsdauer und bei Abholung der restlichen Ware (s. 
Ziff. 6) in bar ausbezahlt. Erfolgt die Abholung des Betrages nicht innerhalb von 6 
Monaten nach Vertragsende, hat die Auftraggeberin keinen Anspruch auf Auszah-
lung mehr und der Betrag verfällt zu unseren (Forum Secondhand) Gunsten. 

 
8. Wir übernehmen für eventuelle Beschädigungen, Verschmutzungen oder das Ab-

handenkommen der Ware keine Haftung! 
 
9. Verkaufte Ware kann nicht umgetauscht werden und wird nicht rückvergütet. 
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